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Grundlagen für die Leitung und Planung der Sekundärroh- 
stolfwirtschaft weiter zu qualifizieren.

(2) Auf der Grundlage von Erzeugnis- und Prozeßanalysen 
und Weltstandsvergleichen sind anspruchsvolle Aufgaben 
zur Verringerung des Anfalls von Sekundärrohstoffen, ins
besondere durch die Entwicklung abproduktfreier bzw. 
-armer Technologien und Verfahren, sowie zur umfassenden 
Nutzung anfallender Sekundärrohstoffe durchzusetzen. Mit 
den Aufgaben zur Entwicklung und Weiterentwicklung von 
Erzeugnissen sind Zielstellungen zur Verwertung der aus ihrer 
Konsumtion anfallenden Sekundärrohstoffe festzulegen. Es ist 
eine hohe Wirksamkeit des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts für die Entwicklung und Überleitung rationeller Er- 
fassungsformen, Aufbereitungsverfahren und Einsatzlösungen 
zur Durchsetzung einer volkswirtschaftlich effektiven Sekun
därrohstoffwirtschaft zu gewährleisten.

(3) Bei der Planung des Aufkommens und der Verwertung 
von Sekundärrohstoffen ist entsprechend den Anforderungen 
an die Rohstoffbereitstellung aus einheimischen Ressourcen 
von der umfassenden Nutzung der Sekundärrohstoffe auszu
gehen. Mit den staatlichen Aufgaben und Planauflagen sind 
hohe Zielstellungen für den wissenschaftlich-technischen 
Vor lauf zur Intensivierung der Erfassungs-, Aufbereitungs
und Verarbeitungsprozesse und zur Steigerung der Erfas
sungs- und Verwertungsleistungen festzulegen. Die zur Er
weiterung und zum . Aufbau von Aufbereitungs- und 
Verarbeitungskapazitäten notwendigen Rationalisierungs
maßnahmen und Investitionen sind nach den für Investitionen 
geltenden Effektivitätskriterien gründlich vorzutoereiten und 
entsprechend den gesamtvolkswirtschäftlichen Anforderungen 
an die Nutzung der verfügbaren Rohstoffressourcen konse
quent durchzuführen.

(4) In den Planverteidigungen vor den übergeordneten 
Organen ist der bei der Nutzung von Sekundärrohstoffen 
erreichte Stand für die materiell-technische Sicherung der 
Produktion nachzuweisen und der Bewertung der Leistungs
und Effektivitätsentwicklung der Betriebe und Kombinate 
mit zugrunde zu legen.

§5
(1) Die Bilanzierung von Sekundärrohstoffen hat im Kom

plex mit der Bilanzierung substituierbarer Primärrohstoffe 
unter der Verantwortung der für die Bilanzierung der Primär
rohstoffe verantwortlichen zentralen Staatsorgane und Kom
binate zu erfolgen. Der vorrangige Einsatz von Sekundärroh
stoffen ist dadurch zu gewährleisten, daß die Fondsbereitstel
lung für Primärrohstoffe grundsätzlich erst dann erfolgt, 
wenn Deckungsquellen an Sekundärrohstoffen voll genutzt 
sind.

(2) Die für die Bilanzierung von Sekundärrohstoffen ver
antwortlichen zentralen Staatsorgane und. Kombinate haben 
in enger Zusammenarbeit mit den Anfall- und Verarbeitungs
bereichen sowie den Erfassungs- und Aufbereitungskombi
naten eine aktive gesamtvolkswirtschaftliche Bilanzierung 
zur Leistungssteigerung beim Aufkommen und der Verwer
tung von Sekundärrohstoffen zu gewährleisten. Dazu sind 
die notwendigen Informationsbeziehungen weiterzuentwickeln 
und die Kenntnisse und Berechnungen der bilanzierenden 
Organe über den Anfall und die Verwendung zur Sicherung 
des volkswirtschaftlich effektiven Einsatzes' der Sekundär
rohstoffe zu qualifizieren.

§ 6

(1) In den Kombinaten und Betrieben sind durch ein hohes 
Niveau von Rechnungsführung und Statistik weitere Voraus
setzungen dafür zu schaffen, die Wechselwirkungen zwischen 
den Prozessen des Anfalls, der Erfassung und Bereitstellung 
sowie der Aufbereitung und Nutzung von Sekundärrohstoffen 
und der Effektivität des Reproduktionsprozesses nachzuwei
sen und die Wirksamkeit der wirtschaftlichen Rechnungs
führung auf die Nutzung der sekundären Rohstoffreserven 
zu verstärken. Damit sind gleichzeitig bessere Grundlagen für

die Vorgabe meßbarer und abrechenbarer Aufgaben an die 
Betriebs- und Arbeitskollektive im sozialistischen Wettbewerb 
zu schaffen.

(2) Durch hohe Anerkennung der Leistungen bei der Erfas
sung, Sammlung und Aufbereitung einschließlich der Erfül
lung der qualitativen Anforderungen sowie der Leistungen 
beim Einsatz von Sekundärrohstoffen ist die materielle 
Interessiertheit der Kollektive und Werktätigen an der Er
schließung sekundärer Rohstoffreserven wirksam durchzu
setzen und entsprechend den Rechtsvorschriften2 3 * S. zu 
stimulieren.

§7
Aufgaben der Sekundärrohstoffe verursachenden 

Kombinate und Betriebe

(1) Für die Verwertung von Sekundärrohstoffen ist grund
sätzlich das Kombinat und der Betrieb verantwortlich, in 
dessen Bereich die Sekundärrohstoffe verursacht werden. In 
gleicher Weise ist das Kombinat und der Betrieb für die Ver
wertung solcher Sekundärrohstoffe verantwortlich, die bei 
der gesellschaftlichen und individuellen Konsumtion der von 
ihm hergestellten Erzeugnisse anfallen. Durch diese Kombi
nate und Betriebe ist insbesondere der notwendige wissen
schaftlich-technische Vorlauf zur Entwicklung von Verwer
tungsverfahren sowie zur Erschließung neuer Einsatzgebiete 
zu schaffen. Sie haben die dazu notwendigen Forschungs- und 
Entwickkingsaufigaben in die Pläne Wissenschaft und Technik 
aufzunehmen.

(2) Ist die Verwertung von Sekundärrohstoffen durch das 
verursachende Kombinat oder den verursachenden Betrieb 
auf Grund der Spezifik seiner . Produktionsaufgaben nicht 
möglich, so ist von ihm die Verwertung mit den Kombinaten 
und Betrieben zu organisieren, die die Sekundärrohstoffe für 
die materiell-technische Sicherung ihrer Produktion benöti
gen. Diesen Kombinaten und Betrieben obliegen die Pflichten 
gemäß Abs. 1.

(3) Ist eine eindeutige Zuordnung der Verantwortung für 
die Verwertung von Sekundärrohstoffen und den dafür er
forderlichen wissenschaftlich-technischen Vorlauf zur Ver
wertung nicht gegeben, entscheidet hierüber der Minister für 
Materialwirtschaft in Abstimmung mit den Leitern der 
zuständigen zentralen Staatsorgane.

Organisation der Erfassung von Sekundärrohstoffen
§8

(1) Die Kombinate und Betriebe haben entsprechend ihren 
Aufgaben zum vorrangigen Einsatz von Sekundärrohstoffen 
bei der materiell-technischen Sicherung ihrer Produktion
— aus industriellen und anderen Anfallbereichen die Erfas

sung der Sekundärrohstoffe zu organisieren, soweit diese 
nicht im Erfassungsprogramm des VE Kombinat Sekundär- 
rohstofferfassung und des VEB Kombinat Metallaufberei
tung liegen,

— die wissenschaftlichdechmschen Maßnahmen zur Entwick
lung effektiver Erfassungsformen und . Aufbereitungs
verfahren zu sichern,

— die erforderlichen Erfassungs-, Aufbereitungs- und Ver
arbeitungskapazitäten zu schaffen.

(2) Die Kombinate, Betriebe und Einrichtungen haben 
nichtmetallische Sekundärrohstoffe, die bei ihnen anfallen

3 z. Z. gelten:
- Anordnung Nr. 2 vom 19. Februar 1959 über die Organisation der Alt

stoffwirtschaft — Prämienordnung — (GBl. I Nr. 13 S. 155),
- Anordnung Nr. 3 vom 15. April 1959 über die Gewährung von Geld

prämien für das Sammeln und Erfassen von Eisen-, Stahl- und 
Nichteisenmetall-Schrott — Prämienordnung - §§ 1-4 (GBl. I Nr. 31
S. 519),

- Anordnung Nr. 11 vom 16. September 1974 über die Organisation der 
Altstoffwirtschaft - 5. Anderungsanordnung - (GBl. I Nr. 49 S. 466),

- Anordnung vom 29. August 1980 über das Erfassen, Sammeln, Ab
liefern, Aufarbeiten und Verwerten von Altölen - Altölanordnung - 
(GBl. I Nr. 28 S. 277).


